CAPOEIRA FLENSBURG e.V.
Datenschutzkonzept – Anlage F

Anlage F: Lösch- und Änderungsprotokoll 
Dieses Protokoll dient der Dokumentation jeder erfolgten Löschung personenbezogener Daten gemäß dem Löschkonzept (Anlage E).

Teil 1: Löschprotokoll
	Protokoll-Nr.
	Datum der Löschung
	Betroffene Datenkategorie (z. B. Finanzdaten)
	Betroffene Personen / Anzahl der Datensätze
	System / Speichermedium
	Grund der Löschung (Verweis auf Anlage E)
	Verantwortliche Person / Rolle
	Löschmethode (z. B. sicheres Löschen, Aktenvernichter)
	Freigabe Vorstand (Pflicht nur bei Gesundheitsdaten)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Anleitung zur Anwendung des Löschprotokolls
1. Wann muss das Protokoll ausgefüllt werden?
Das Protokoll muss jedes Mal ausgefüllt werden, wenn personenbezogene Daten endgültig und unwiederbringlich gelöscht oder anonymisiert werden, sei es aufgrund:
· Regelmäßiger Löschzyklen: Wenn z. B. alle 6 Monate die Daten der ausgeschiedenen Mitglieder gelöscht werden.
· Einzelfällen: Wenn eine betroffene Person ihr Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) geltend macht.
· Ablauf gesetzlicher Fristen: Wenn z. B. nach 10 Jahren die Aufbewahrungsfrist für Buchhaltungsunterlagen abläuft.
2. Wer muss es ausfüllen?
Die im Löschkonzept unter Punkt 3 festgelegte Verantwortliche Person / Rolle ist für die Durchführung und die Dokumentation zuständig:
· Datenschutz-Ansprechpartner: Hauptverantwortlich für Mitglieder- und Kommunikationsdaten.
· Kassenwart: Hauptverantwortlich für Finanzdaten und Buchungsbelege.
Die Freigabe durch den Vorstand dient der zusätzlichen Kontrolle und ist obligatorisch bei Löschungen von Gesundheitsdaten (Art. 9) und Finanzdaten/Belegen (10-Jahres-Frist). Die Freigabe wird in der entsprechenden Spalte mit "Ja / Unterschrift" dokumentiert.
3. Wie muss es ausgefüllt werden (Erläuterungen zu den Spalten)?

	Spalte
	Beispielhafte Angabe
	Erläuterung

	Protokoll-Nr.
	2025/11-001
	Eine fortlaufende, eindeutige Nummerierung.

	Betroffene Datenkategorie
	Mitgliederstammdaten
	Verweis auf die Kategorien aus dem Löschkonzept (Anlage E).

	Betroffene Personen
	7 ausgeschiedene Mitglieder (Namen optional)
	Angabe der Anzahl oder der eindeutigen Identifizierung der Betroffenen.

	System / Medium
	Excel-Mitgliederdatei, Ordner "Rechnungen 2014"
	Wo wurden die Daten gelöscht (aktives System, Backup, Papierarchiv). Wo wurden die Daten gelöscht (aktives System, Backup, Papierarchiv).

	Grund der Löschung
	Austritt (6 Monate nach Fristende)
	Eindeutiger Verweis auf die Löschfrist in Anlage E oder auf ein Betroffenenrecht (Art. 17).

	Verantwortliche Person
	Datenschutz-Ansprechpartner
	Name und Rolle der Person, die die Löschung durchgeführt hat.

	Löschmethode
	Datensatz gelöscht, Papier: P-4 Vernichter
	Beschreibt die technische oder organisatorische Maßnahme (z. B. Datensatz gelöscht, Papier: P-4 Vernichter).

	Freigabe Vorstand (Pflicht nur bei Gesundheitsdaten)
	Ja / Unterschrift
	Bestätigung der Löschung durch den Vorstand, falls obligatorisch (Art. 9 / 10 Jahre) oder intern vereinbart.



Das Löschprotokoll selbst muss gemäß Ihrem Löschkonzept mindestens 3 Jahre lang sicher und getrennt von den aktiven Daten aufbewahrt werden, um die Einhaltung der DSGVO jederzeit nachweisen zu können.

Teil 2: Änderungsprotokoll (Eingabekontrolle gem. Art. 32 DSGVO)
Dieses Protokoll dient der Nachvollziehbarkeit wesentlicher Änderungen und besonderer Zugriffe auf personenbezogene Daten im Verein. Es ist zu führen bei Austritten, Neuanmeldungen, Adress- oder Bankdatenänderungen, Berichtigungsanträgen nach Art. 16 DSGVO sowie bei Weitergaben an Dritte (z. B. verschlüsselte Mitgliederliste an Kassenprüfende). Löschungen werden im Löschprotokoll (Teil 1) erfasst und müssen hier nicht doppelt protokolliert werden.
	Protokoll-Nr.
	Datum & Uhrzeit
	Verantwortliche Person / Rolle
	Art des Vorgangs (Änderung oder Zugriff/Weitergabe)
	Betroffene Person(en) / Datensatz
	Details der Änderung / des Zugriffs
	Grund des Vorgangs
	Freigabe / Bemerkung
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